
Schlusserklärung des Antragstellers und der zu versichernden Personen

Beginn des Versicherungsschutzes

Wir weisen darauf hin, dass erst mit Zugang der Versicherungspolizze oder einer gesonderten Annahmeerklärung und nach rechtzeitiger Zahlung der
ersten oder einmaligen Prämie, nicht jedoch vor dem beantragten Versicherungsbeginn Versicherungsschutz nach Maßgabe des Vertrages gegeben
ist. 

Chancen und Risken der Wertpapierveranlagung

Wir bitten zu beachten, dass die Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auf Kurssteigerungen auch Risken enthält. Die Kurse der Wertpapiere
können gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Dies hängt im Besonderen von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
Auf die Wertentwicklung hat die DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group keinen Einfluss.

Anzeigepflicht, Datenschutz

Vorvertragliche Anzeigepflicht: Der Antragsteller ist gemäß § 16 Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) verpflichtet, Fragen nach gefahrenerheblichen
Umständen, dazu gehören in der Personenversicherung (Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung) insbesondere die Gesundheitsfragen, richtig und
vollständig zu beantworten. Unvollständige oder unrichtige Angaben hindern den Versicherer, die von ihm zu übernehmende Gefahr bzw. die Gesund-
heitsverhältnisse der zu versichernden Person richtig einzuschätzen. Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflicht kann der Versicherer unter bestimmten
Umständen vom Vertrag zurücktreten oder ihn anfechten und gegebenenfalls die Leistung verweigern.
Ausdrückliche Zustimmung zur Ermittlung, Übermittlung und sonstigen Verwendung von Daten: Der Antragsteller und die zu versichernden Personen
stimmen ausdrücklich zu, dass der Versicherer zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen dieser Versicherungsvertrag abgeschlossen wird, alle
unerlässlichen Auskünfte von praktischen- und Fachärzten sowie sonstigen vom Antragsteller bzw. der versicherten Person in Anspruch genommenen
Einrichtungen der Krankenversorgung und Gesundheitsvorsorge einholen darf. Der Antragsteller und die zu versichernden Personen stimmen ausdrück-
lich zu, dass der Versicherer zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen aus einem konkreten Versicherungsfall
• über frühere, bestehende und bis zum Ende des Versicherungsschutzes eintretende Krankheiten, Unfallfolgen und Gebrechen bei Ärzten, Krankenan-

stalten und sonstigen Einrichtungen der Krankenversorgung oder Gesundheitsvorsorge alle unerlässlichen Erkundigungen einzieht; sie entbinden die
Befragten im voraus für jeden Fall von der ärztlichen und sonstigen beruflichen Schweigepflicht;

• über beantragte bestehende oder beendete Personenversicherungen bei Sozialversicherungsträgern und privaten Versicherungsunternehmen alle
unerlässlichen Erkundigungen einzieht. Der Antragsteller und die zu versichernden Personen stimmen ausdrücklich zu, dass der Versicherer zur Be-
urteilung, ob und zu welchen Bedingungen ein Versicherungsvertrag abgeschlossen, geändert oder fortgesetzt wird, sowie zur Beurteilung und Erfül-
lung von Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag Personenidentifikationsdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse) im Rahmen des “Zentralen Infor-
mationssystems – ZIS” des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs, 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 7 (Informationsverbundsystem
iSd § 4 Z 13 Datenschutzgesetz 2000) an andere die Personenversicherung in Österreich betreibende Versicherungsunternehmen und von diesen an
den Versicherer übermittelt werden. Das Zentrale Informationssystem - ZIS ist eine Einrichtung der Versicherungswirtschaft zur Verhinderung und
Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs und Versicherungsbetruges.

Diese Zustimmungserklärungen und die Entbindung der Ärzte von der beruflichen Schweigepflicht können vom Antragsteller und den versicherten Per-
sonen gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG) bzw. des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG) im Einzelfall widerrufen werden.

Umfang der Vertretungsmacht des Vermittlers

Die Vollmacht der mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen betrauten Person bestimmt sich nach § 43 Versicherungsvertragsgesetz; demnach
ist der Vermittler nur berechtigt, Anträge und Erklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen, die Versicherungspolizze auszuhändigen und
Prämien anzunehmen, sofern er sich im Besitz einer vom Versicherer unterzeichneten Prämienrechnung befindet. Der Vermittler ist daher nicht berech-
tigt, mündliche Erklärungen für den Versicherer abzugeben. Die Befugnisse des Vermittlers sind in der vom Versicherer ausgestellten Vollmachtsurkun-
de angeführt; der Vermittler ist zu deren Vorweisung verpflichtet.
Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass das Aufgeben einer bestehenden Versicherung zum Zwecke des Abschlusses einer Versicherung bei einem
anderen Versicherungsunternehmen für den Versicherungsnehmer im Allgemeinen unzweckmäßig und für den Versicherer unerwünscht ist.

Allgemeine Hinweise und Erklärungen

Versicherungsanträge sowie sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers und des Versicherten müssen schriftlich erfolgen. Der
Antragsteller übernimmt durch seine Unterschrift die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben auch dann, wenn er diese
nicht eigenhändig geschrieben hat.
Treten zwischen Antragstellung und Zustellung der Polizze Änderungen in den gefahrenerheblichen Umständen ein, ist der Versicherer davon unver-
züglich zu verständigen.
Anwendbares Recht: Für die beantragte Versicherung gilt österreichisches Recht, insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz und das Einkommen-
steuergesetz.
Bezeichnung und Anschrift der Versicherungsaufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien.

Erklärung zum Abbuchungsauftrag für Lastschriften

Das kontoführende Kreditinstitut wird hiermit widerruflich beauftragt, die von der DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group ausgefertigten und
zum Einzug über mein/unser Konto bestimmten Lastschriften durchzuführen. Die vom Konto abzubuchenden Beträge unterliegen keiner betragsmäßigen
Beschränkung. Das kontoführende Kreditinstitut ist berechtigt, Lastschriften zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche
Deckung aufweist. Teilzahlungen sind nicht zu leisten.
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Einspruch gegen Belastungen, die im Rahmen dieses Auftrages erfolgen, dem kontoführenden Kreditinstitut gegenü-
ber nicht möglich ist. Einwendungen, die sich auf das der Lastschrift zugrunde liegende Rechtsgeschäft beziehen, sind zwischen mir und der DONAU
Versicherung AG Vienna Insurance Group direkt zu regeln. Ein Widerruf dieses Auftrages gilt ab dem Zeitpunkt des Einlangens bei der kontoführenden
Stelle. Vom Widerruf werde ich die DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group gleichzeitig benachrichtigen. Im Übrigen gelten die „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Bankgeschäfte“.

Ermächtigung der DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group von Prämienforderungen über Visa

Hiermit ermächtige ich die DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group widerruflich, die von mir zu entrichtenden Prämienzahlungen bei Fälligkeit
zu Lasten meines Visa-Kontos abzubuchen. Die abzubuchenden Beträge unterliegen unter Berücksichtigung des Einkaufsrahmens keiner betragsmäßi-
gen Beschränkung.


